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Regeste

Einreiseverbot

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des BFM betreffend Einreiseverbot unterliegen der Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]).

E. 1.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), soweit
das Verwaltungsgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4 VwVG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 49
ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - soweit nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der
Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend
gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage
zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2011/1 E. 2 ).

E. 3.1
Das BFM kann Einreiseverbote gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die
gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Schweiz oder im Ausland verstossen
haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG). Das Einreiseverbot wird für eine
Dauer von höchstens fünf Jahren verhängt. Keine zeitliche Beschränkung der Massnahme
besteht, wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die
öffentliche Ordnung und Sicherheit ausgeht (Art. 67 Abs. 3 AuG). Das BFM kann aus
humanitären oder anderen wichtigen Gründen ein bestehendes Einreiseverbot
vorübergehend aussetzen (Art. 67 Abs. 5 AuG).



E. 3.2
Das Einreiseverbot dient der Abwendung künftiger Störungen der öffentlichen Ordnung
und Sicherheit (BBl 2002 3709, 3813). Soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG mit dem Verstoss
gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit unmittelbar an vergangenes Verhalten des
Betroffenen anknüpft, steht die Gefahrenabwehr durch Generalprävention im Sinne der
Einwirkung auf die anderen Rechtsgenossen im Vordergrund (zur Generalprävention im
Ausländerrecht vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 2C_282/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5
mit Hinweisen). Die Spezialprävention kommt zum Tragen, soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. b
AuG als alternativen Fernhaltegrund die Gefährdung der öffentlichen Ordnung und
Sicherheit durch den Betroffenen selbst nennt. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, ist
gestützt auf die gesamten Umstände des Einzelfalles im Sinne einer Prognose zu beurteilen,
die sich in erster Linie auf das vergangene Verhalten des Betroffenen abstützen muss.

E. 3.3
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG bildet den
Oberbegriff für die Gesamtheit der polizeilichen Schutzgüter. Sie umfasst u.a. die
Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner (BBl 2002
3709, 3813). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt u.a. vor, wenn
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen missachtet werden (vgl. Art. 80
Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und
Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Der Schluss auf eine Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung setzt dagegen voraus, dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher
Wahrscheinlichkeit zu einem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen
wird (Art. 80 Abs. 2 VZAE).

E. 4.1
Der Beschwerdeführer wurde am 17. Juni 2008 vom Obergericht des Kantons Zürich unter
anderem der qualifizierten Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz - begangen
in der Jahren 2001 bis 2005 - schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 30
Monaten und fünf Tagen verurteilt. Der Vorwurf bezog sich in erster Linie auf Übernahme
und Vertrieb von drei Kilogramm Heroin unbekannten Reinheitsgrades im Jahr 2005.
Hinzu traten der Handel mit kleineren Mengen Kokain im Jahr 2001, die Übernahme und
Weiterleitung von Marihuana im Mehrkilobereich im Jahr 2004 sowie Beteiligung an der
Planung einer illegalen Hanfplantage im Jahr 2005. Nach Feststellung des Obergerichts des
Kantons Zürich wogen die Taten des Beschwerdeführers in subjektiver und objektiver
Hinsicht insgesamt erheblich. Er sei über längere Zeit bereit gewesen, sich in verschiedenen
Bereichen des illegalen Betäubungsmittelgeschäftes zu engagieren, habe keineswegs der
untersten Hierarchiestufe angehört und so eine erhebliche kriminelle Energie unter Beweis
gestellt. Ein äusserer Anlass für sein Handeln sei nicht ersichtlich. Er sei im fraglichen
Zeitraum erwerbstätig gewesen und habe sich nicht in einer Notlage befunden. Als Motiv
hätten finanzielle Interessen im Vordergrund gestanden. Der Beschwerdeführer war jedoch
schon früher und auch in anderer Form nachteilig in Erscheinung getreten. Aus vorsorglich
armenrechtlichen Gründen bzw. wegen Zuwiderhandlungen gegen das
Betäubungsmittelgesetz sowie gegen ausländerrechtliche Bestimmungen wurde über ihn im
Dezember 1989 ein dreijähriges und im März 1990 ein fünfjähriges Einreiseverbot
verhängt. Später erwirkte er wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz
diverse Verurteilungen, zuletzt im Dezember 2007 zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen.



Bereits im Jahr 1995 wurde er deswegen verwarnt. Auch wenn ein Teil der zuletzt
erwähnten Strafen mittlerweile aus dem Strafregister gelöscht wurden, steht einer
Berücksichtigung im Rahmen einer ausländerrechtlichen Gefahrenprognose grundsätzlich
nichts entgegen (Urteil des Bundesgerichts 2C_477/2008 vom 24. Februar 2009 E. 3.2.2).
Schliesslich ist zu bemerken, dass der Beschwerdeführer das Schweizer Bürgerrecht durch
Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen hatte, weshalb ihm dieses wieder
entzogen werden musste.

E. 4.2
Damit ist der Fernhaltegrund der Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ohne
weiteres gegeben. Sodann ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer mit seiner
Drogendelinquenz in einem besonders sensiblen Bereich straffällig wurde, in dem selbst ein
geringes Restrisiko weiterer Rechtsverletzungen nicht in Kauf genommen werden kann
(vgl. etwa BGE 139 I 145 E. 2.5, 31 E. 2.3, 16 E. 2.2 je mit Hinweisen). Angesichts der
Schwere seines vom Strafrichter festgestellten Verschuldens und seines auch ansonsten
belasteten Vorlebens muss davon ausgegangen werden, dass in der Person des
Beschwerdeführers auch der Fernhaltegrund der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung gegeben ist. Wohl liess sich der Beschwerdeführer, soweit bekannt, seit
Oktober 2007 (dem Datum seiner letzten Straftat, einer Zuwiderhandlung gegen das
Strassenverkehrsgesetz) nichts zuschulden kommen. Noch länger zurück liegen die
Drogendelikte, die letztmals im Jahr 2005 verübt wurden. Gemessen an der Schwere der
Straftaten und der Dauer des Vorlebens erweist sich die Zeitspanne des Wohlverhaltens
jedoch als zu kurz, um eine rechtlich relevante Gefahr verneinen zu können.

E. 4.3
Indem die Vorinstanz das Einreiseverbot auf zehn Jahre befristet, stützt sie sich - ohne es zu
deklarieren oder näher zu begründen - auf die Bestimmung des Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz
AuG, die Fernhaltemassnahmen von mehr als fünf Jahren Dauer zulässt, wenn die
betroffene Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
darstellt. Eine Störung oder eine einfache Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung genügen nicht. Verlangt wird eine qualifizierte Gefährdungslage, worüber nach
Massgabe aller Umstände des Einzelfalles zu befinden ist. In einem neuesten Urteil hat das
Bundesgericht erwogen, dass eine solche schwerwiegende Gefahr nur ausnahmsweise
anzunehmen ist. Sie kann sich - so das Bundesgericht - aus der Hochwertigkeit des
deliktisch bedrohten Rechtsguts (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität
und Gesundheit) oder der Zugehörigkeit des drohenden Deliktes zur besonders schweren
Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension ergeben. Zu den letzteren
Kriminalitätsbereichen zählt das Bundesgericht unter Verweis auf Art. 83 Abs. 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte Fassung gemäss
Lissabon-Vertrag, Abl. C 326 vom 26. Oktober 2012, S. 49 ff.) namentlich den
Terrorismus, den Menschen- und den Drogenhandel sowie die organisierte Kriminalität.
Gemäss Bundesgericht kann sich eine entsprechend qualifizierte Gefährdung überdies aus
der zunehmend schwereren Delinquenz bei Wiederholungstätern mit ungünstiger
Legalprognose ergeben (vgl. BGE 139 II 121 E. 6.3).

E. 4.4
Vorweg ist klarzustellen, dass eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch
Drogendelinquenz, wie vom Beschwerdeführer verursacht, eine schwerwiegende Gefahr im



Sinne von Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AuG darstellen kann. Voraussetzung ist, dass die
Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung hinreichend gross ist. Sie muss signifikant höher
sein, als die, welche der Annahme einer rechtlich relevanten Gefahr im Sinne von Art. 67
Abs. 2 Bst. a AuG zugrunde liegt. Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Der
Beschwerdeführer war weder führender Kopf bei der Planung und Durchführung der
Delikte, noch scheint er ein hartgesottener Rechtsbrecher zu sein, und es liegt auch keine
eigentliche fortgesetzte Deliktserie von besonderer Schwere vor. Der Beschwerdeführer
erweckt vielmehr den Eindruck des auf eigenen Vorteil bedachten Mitläufers, der sich ihm
bietende, von aussen angetragene Gelegenheiten wahrnimmt. Das Strafgericht zeigte sich
denn auch trotz einiger Fragezeichen zuversichtlich, dass er sich durch das Strafverfahren
und die Verurteilung hinreichend beeindrucken lässt, und gewährte ihm im Umfang von 20
Monaten den teilbedingten Vollzug, wobei die Probezeit lediglich auf zwei Jahre festgesetzt
wurde. Die Zuversicht des Strafgerichts wurde vom Beschwerdeführer - soweit bekannt -
nicht enttäuscht. Seine letzte Straftat, eine Zuwiderhandlung gegen das
Strassenverkehrsgesetz, datiert von Oktober 2007 und liegt somit rund sechseinhalb Jahre
zurück. Die letzten Drogendelikte, begangen in der ersten Jahreshälfte 2005, liegen mit
mehr als achteinhalb Jahren noch länger zurück. Seither trat der Beschwerdeführer nicht
mehr nachteilig in Erscheinung. Auch die kantonale Migrationsbehörde und ihre
Rechtsmittelinstanzen gingen nicht von einer besonderen Gefahrenlage aus. Jedenfalls
sahen sie sich zu keinem Zeitpunkt des im Frühjahr 2012 rechtskräftig abgeschlossenen
Bewilligungsverfahrens veranlasst, den Beschwerdeführer vorsorglich anzuhalten, die
Schweiz zu verlassen. Er ist erst im Verlauf des Jahres 2012 nach Kosovo zurückgekehrt,
wo seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder leben und wo er zwischenzeitlich eine
Arbeitsstelle gefunden hat.

E. 4.5
Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass mit der Verletzung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung und deren Gefährdung nach Art. 67 Abs. 2 Bst a AuG zwar Fernhaltegründe
bestehen, eine schwerwiegende Gefahr im Sinne von Art. 67 Abs. 3 zweiter Satz AuG
jedoch nicht erkannt werden kann. Die Dauer eines Einreiseverbots ist somit gemäss Art. 67
Abs. 3 erster Satz AuG auf fünf Jahre begrenzt.

E. 5
Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des
zulässigen zeitlichen Rahmens von bis zu fünf Jahren zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2
AuG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Im Vordergrund steht der Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, der eine wertende Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an
der Massnahme und den beeinträchtigten Interessen des Betroffenen verlangt.
Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten
Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen
Verhältnisse des Verfügungsbelasteten (Art. 96 AuG; ferner statt vieler Ulrich Häfelin /
Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 613 ff.).

E. 5.1
Mit seinem langjährigen Verhalten und namentlich mit seiner Drogendelinquenz setzte der
Beschwerdeführer den Fernhaltegrund der Verletzung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG. Darüber hinaus ist in der Person des
Beschwerdeführers auch der andere, in Art. 67 Abs. 2 Bst. a AuG genannte Fernhaltegrund



gegeben, nämlich der einer rechtlich relevanten Gefahr weiterer Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung. Die seit den Straftaten vergangene Zeitdauer und das seitherige
Wohlverhalten des Beschwerdeführers ändern an dieser Bewertung nichts. Darauf wurde
bereits weiter oben eingegangen, sodass an dieser Stelle auf weitere Erörterungen verzichtet
werden kann. Es bleibt festzustellen, dass die vergangenen Störungen der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung sowie die rechtserhebliche Gefahr weiterer Störungen ein
gewichtiges, general- und spezialpräventiv motiviertes Interesse an einer längerfristigen
Fernhaltung des Beschwerdeführers begründen.

E. 5.2
Der Beschwerdeführer beruft sich auf die Garantie des Familienlebens (vgl. Art. 8 der
Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
[EMRK, SR 0.101] und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]). Er macht geltend, dass er zu seinem
Sohn aus der geschiedenen Ehe mit einer Schweizerin einen regelmässigen und
aussergewöhnlich engen Kontakt unterhalte. Aufgrund dessen müsse er die Möglichkeit
haben, wenn immer es das Kindeswohl gebiete, in die Schweiz zu reisen, ohne zuerst ein
Suspensionsgesuch stellen zu müssen. Das Einreiseverbot erschwere die Beziehung zum
Sohn unnötig, was einen widerrechtlichen Eingriff in seinen Anspruch auf Achtung des
Familienlebens darstelle. Des Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, dass er - mit
Ausnahme von Ehefrau und Kindern - sein gesamtes privates Beziehungsnetz in der
Schweiz habe. Auch wenn er keine Aufenthaltsbewilligung habe, so müsse es ihm möglich
sein, ihm besonders nahe stehende Personen zumindest als Tourist besuchen zu können.

E. 5.3
Zu Recht erkennt der Beschwerdeführer, dass das Einreiseverbot Aufenthalte in der
Schweiz nicht schlichtweg verunmöglicht. Die Massnahme kann nämlich aus wichtigen
Gründen zeitweilig ausgesetzt werden (Art. 67 Abs. 5 AuG). Diese Suspension wird freilich
praxisgemäss jeweils nur für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-2681/2010 vom 6. Mai 2011 E. 6.3 mit Hinweis). Die
Massnahme beeinträchtigt daher die Pflege von Beziehungen zu Personen in der Schweiz.
Den Beteiligten bleibt jedoch die Möglichkeit erhalten, sich ausserhalb der Schweiz (und
der anderen Schengen-Staaten) zu treffen und den Kontakt im Übrigen mittels moderner
Kommunikationsmittel zu pflegen. Wird weiter berücksichtigt, dass das Einreiseverbot
maximal auf fünf Jahre Dauer verfügt werden kann, sind die Einschränkungen des
Familien- und Privatlebens des Beschwerdeführers auch im Lichte von Art. 8 Ziff. 2 EMRK
sowie Art. 36 BV ohne weiteres durch das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung
gedeckt.

E. 5.4
Eine wertende Gewichtung der sich entgegenstehenden Interessen führt demnach zum
Ergebnis, dass die Ausschöpfung der gesetzlichen Höchstdauer eines Einreiseverbots von
fünf Jahren eine verhältnismässige und angemessene Massnahme zum Schutz der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellt.

E. 6
Zu prüfen bleibt die von der Vorinstanz angeordnete und vom Beschwerdeführer
beanstandete Ausschreibung des Einreiseverbots im Schengener Informationssystem SIS.



E. 6.1
Ein Einreiseverbot gilt in räumlicher Hinsicht für die Schweiz und als Regelfall für das
Fürstentum Liechtenstein (vgl. Art. 10 Abs. 1 des Rahmenvertrags vom 3. Dezember 2008
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über
die Zusammenarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise und des Aufenthalts
sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum, SR 0.360.514.2). Erfolgt, wie
vorliegend geschehen, gestützt auf das Einreiseverbot eine Ausschreibung der betroffenen
Person im Schengener Informationssystems (SIS) zur Einreise- und
Aufenthaltsverweigerung, so werden die Wirkungen der Massnahme auf alle
Schengen-Staaten ausgedehnt (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d sowie Art. 13 Abs. 1 der
Verordnung [EG] Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März
2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen
[Schengener Grenzkodex, SGK, Abl. L 105 vom 13. April 2006, S. 1-32]). Die
Mitgliedstaaten können der betroffenen Person aus wichtigen Gründen oder aufgrund
internationaler Verpflichtungen die Einreise in das eigene Hoheitsgebiet gestatten (vgl. Art.
13 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 4 Bst. c SGK) bzw. ihr ein Schengen-Visum mit räumlich
beschränkter Gültigkeit ausstellen (vgl. Art. 25 Abs. 1 Bst. a [ii] der Verordnung [EG] Nr.
810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen
Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, Abl. L 243 vom 15. September 2009, S. 1-58]).

E. 6.2
Eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzt
(Drittstaatsangehörige), kann im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung
ausgeschrieben werden, wenn die "Angemessenheit, Relevanz und Bedeutung des Falles"
eine solche Massnahme rechtfertigen (Art. 2 und 21 der Verordnung [EG] Nr. 1987/2006
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über die Einrichtung,
den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation
[SIS-II-Verordnung, Abl. L 381 vom 28. Dezember 2006, S. 4-239]). Voraussetzung der
Ausschreibung im SIS ist eine nationale Ausschreibung, die gestützt auf eine Entscheidung
der zuständigen nationalen Instanzen ergeht (Art. 24 Ziff. 1 SIS-II-Verordnung). Die
Ausschreibung erfolgt, wenn die nationale Entscheidung mit der Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder die nationale Sicherheit begründet wird, die die Anwesenheit
der betreffenden Person in einem Mitgliedstaat darstellt. Das ist insbesondere der Fall,
wenn die betreffende Person in einem Mitgliedstaat wegen einer Straftat verurteilt wurde,
die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist (Art. 24 Ziff. 2 Bst. a
SIS-II-Verordnung), oder wenn gegen sie der begründete Verdacht besteht, dass sie
schwere Straftaten begangen hat, oder wenn konkrete Hinweise bestehen, dass sie solche
Taten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats plant (Art. 24 Ziff. 2 Bst. b
SIS-II-Verordnung).

E. 6.3
Der Beschwerdeführer kann als Drittstaatsangehöriger grundsätzlich zur Einreise- bzw.
Aufenthaltsverweigerung im SIS ausgeschrieben werden. Die von ihm zu verantwortenden
Straftaten erfüllen sodann den von Art. 24 Ziff. 2 Bst. a SIS-II-Verordnung verlangten
Schweregrad bei weitem. Ob bei dieser Rechtslage der Entscheid über die Ausschreibung
überhaupt in das Ermessen der zuständigen Behörde fällt, ist unklar, denn vom Wortlaut her
scheint Art. 24 Ziff. 2 SIS-II-Verordnung einen Automatismus vorzusehen ("Eine
Ausschreibung wird eingegeben, wenn [...]), während Art. 21 SIS-II-Verordnung unter dem



Titel "Verhältnismässigkeit" verlangt, dass der ausschreibende Mitgliedstaat feststellt, "ob
Angemessenheit, Relevanz und Bedeutung des Falles eine Aufnahme der Ausschreibung
[...] rechtfertigen"). Doch selbst wenn der Behörde ein Entschliessungsermessen zukäme,
wofür gute Gründe angeführt werden können, wäre die Ausschreibung angesichts der
Schwere der vom Beschwerdeführer zu verantwortenden Straftaten und der von ihm
ausgehenden Gefahr gerechtfertigt, zumal die Fernhaltemassnahme auf fünf Jahre zu
begrenzen ist und die Schweiz nicht nur eigene Interessen zu wahren hat, sondern als
getreue Sachwalterin zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit aller Schengen-Staaten
verpflichtet ist (vgl. BVGE 2011/48 E. 6.1). Die mit der Ausschreibung einhergehende
zusätzliche Beeinträchtigung seiner persönlichen Bewegungsfreiheit und namentlich seiner
beruflichen Einsatzmöglichkeiten, die hauptsächlich beanstandet werden, hat der
Beschwerdeführer in Kauf zu nehmen.

E. 7
Abschliessend ist festzustellen, dass das angefochtene Einreiseverbot Bundesrecht verletzt,
soweit es fünf Jahre überschreitet (Art. 49 VwVG). Es ist daher auf fünf Jahren
herabzusetzen. In diesem Sinne ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Ansonsten ist sie
abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens, einem teilweise Obsiegen, sind dem
Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 1 ff. des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) reduzierte Verfahrenskosten im Betrag
von Fr. 500.- aufzuerlegen. Gleichzeitig ist ihm zu Lasten der Vorinstanz eine gekürzte
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 und 2 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 2
VGKE). Diese ist in Anwendung von Art. 8 ff. VGKE und mit Blick auf den aktenkundigen
Aufwand auf Fr. 800.- (MwSt. inkl.) festzusetzen.

E. 9
Dieses Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Dispositiv S. 14
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